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Im Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals (Haftungsgesetz, 161.100) ist 
bei § 6, Abs. 2 eine Fussnote 4 zu finden, welche lautet: 

"§ 6 Abs. 2: Mit Urteil vom 14.11.2014 hat das Bundesgericht festgestellt, dass die in § 6 
Abs. 2 festgelegte Zuständigkeit des Bundesgerichts seit dem Inkrafttreten des 
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) am 1.1.2007 unrichtig ist. Das BGG verpflichtet die Kantone, 
in allen Bereichen, in denen sie für die Rechtsanwendung zuständig sind, richterliche 
Behörden zu bestellen (BGE 8C_609/2014)." 

Der Interpellant bittet die Regierung deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Mit welchem Beschluss des Grossen Rates ist die oben erwähnte Fussnote zustande 
gekommen? 

2. Falls es dazu keinen Beschluss des Grossen Rates gibt: Wie begründet die Regierung 
das Zustandekommen der genannten Fussnote, v.a. vor dem Hintergrund der 
Gewaltenteilung? 

3. In welcher Frist gedenkt die Regierung das vom Bundesgericht schon 2014 gerügte 
Problem zu lösen? 

4. Ist die Regierung nicht doch der Ansicht, dass es – im Sinne des Anzugs Patrick 
Hafner und Konsorten betreffend Bundesgesetzvollzug im Kanton (12.5122), der mit 
dem Ratschlag der Regierung zum Publikationsgesetz offenbar etwas leichtfertig zur 
Abschreibung empfohlen wurde – möglicherweise eben doch eine systematische 
Prüfung der Veränderungen des Bundesrechts auf Wirkungen für den Kanton, 
insbesondere bezüglich Rechtssetzung, braucht?  

Patrick Hafner 


